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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München, München

Hiermit laden wir unsere Aktionäre
zur 117. ordentlichen Hauptversammlung ein, 
die am Mittwoch, dem 26. Mai 2004, 10.00 Uhr,

im ICM – Internationales Congress Center München,
Messegelände, 81823 München, stattfindet.

Tagesordnung

1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2003, des 

gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2003 sowie des 

Berichts des Aufsichtsrats

Diese Unterlagen können eingesehen werden in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, 
Königinstraße 107, 80802 München, und im Internet unter www.munichre.com/HV2004 als Bestandteile 
der Geschäftsberichte der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der Münchener-Rück-Gruppe. 
Sie werden Aktionären auf Wunsch auch zugesandt.

2 Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2003

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 286975291,25 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 1,25 € auf jede dividendenberechtigte Aktie 286253948,75 €
Vortrag auf neue Rechnung 721342,50 €

Bilanzgewinn 286975291,25 €

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar
gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversamm-
lung kann sich durch den weiteren Erwerb oder die Veräußerung eigener Aktien die Zahl der dividenden-
berechtigten Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von 
1,25 € je dividendenberechtigte Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet.

3 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2003

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
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5 Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der Hauptversammlung, die am 26. Mai 2004 stattfindet, endet die Amtszeit der Mitglieder des
Aufsichtsrats. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind am 24. März 2004 bereits von der Belegschaft
gewählt worden. Die Vertreter der Aktionäre wählt die zum 26. Mai 2004 einberufene Hauptversammlung. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die nächste Amtsperiode, also bis zur Beendigung der ordentlichen Haupt-
versammlung 2009, folgende Herren als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:  

Ulrich Hartmann, Düsseldorf, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON AG 

Prof. Dr. rer. nat. Henning Kagermann, Hockenheim, 
Vorstandssprecher der SAP AG

Prof. Dr. rer. nat. Hubert Markl, Konstanz, 
ehemaliger Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Wolfgang Mayrhuber, Hamburg, 
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG

Prof. Karel Van Miert, Beersel, Belgien, 
Professor an der Universität Nyenrode, Niederlande

Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer, Erlangen, 
Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG

Dr. e. h. Dipl.-Ing. Bernd Pischetsrieder, Groß Schwülper, 
Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG

Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler, Ottobrunn, 
ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Dr. jur. Albrecht Schmidt, Grasbrunn, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG

Dr. phil. Ron Sommer, Köln, 
ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Telekom AG

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, 

Herrn Dr. jur. Wolf Otto Bauer, München,
ehemaliges Mitglied des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, und

Herrn Dr. jur. Hans-Wilmar von Stockhausen, München,
ehemaliges Mitglied des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft,

als Ersatzmitglieder für die oben genannten Vertreter der Aktionäre im Aufsichtsrat zu wählen. 



Sie sollen in der genannten Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn ein oben zur Wahl vor-
geschlagenes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus-
scheidet und die Hauptversammlung nicht vor dem Ausscheiden einen Nachfolger wählt. Ihre Stellung als
Ersatzmitglieder erhalten sie in derselben Reihenfolge zurück, wenn sie vor Ablauf der Amtszeit des Auf-
sichtsratsmitglieds, für das sie nachgerückt sind, wieder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit
Satz 1 Nr. 3 MitbestG 1976 aus zehn von der Hauptversammlung und zehn von den Arbeitnehmern zu
wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

6 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die dem Vorstand von der Hauptversammlung am 11. Juni
2003 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilt wurde, ist bis zum 11. Dezember 2004 befristet; sie soll daher er-
neuert werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe
von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teil-
beträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke von der Gesellschaft ausgeübt werden,
sie kann aber auch von abhängigen oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder
für ihre oder deren Rechnung von Dritten durchgeführt werden. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusam-
men mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff.
AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung
darf nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden.

Die Ermächtigung gilt bis zum 25. November 2005. Die von der Hauptversammlung am 11. Juni 2003 be-
schlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird mit dem Wirksamwerden dieser neuen Ermäch-
tigung aufgehoben.

b) Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgebots (§ 53a AktG) nach der Wahl des Vorstands
aa) über die Börse oder bb) durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. durch
eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots oder cc) durch ein an alle Aktionäre ge-
richtetes öffentliches Tauschangebot gegen Aktien eines im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG börsennotierten
Unternehmens bzw. durch eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. In den Fällen
bb und cc sind die Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zu beachten, soweit sie
Anwendung finden.

aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, dann darf der Kaufpreis (ohne Nebenkosten) den am
Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im
Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht
mehr als 10% über- oder unterschreiten.

bb) Erfolgt der Erwerb der Aktien durch ein öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur
Abgabe eines Kaufangebots, dann dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kauf-
preisspanne (ohne Nebenkosten) je Aktie der Gesellschaft das arithmetische Mittel der Schlussauktions-
preise im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung am 5., 4. und 3. Börsenhandelstag vor dem Tag der Ver-
öffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots um nicht mehr
als 20% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots
bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots nicht unerhebliche Abweichungen des
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maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots an-
gepasst werden. In diesem Fall wird abgestellt auf das arithmetische Mittel der Schlussauktionspreise im
Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse für
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung am 5., 4. und 3. Börsenhandelstag vor der öffentlichen Ankün-
digung einer etwaigen Anpassung. Das Volumen kann begrenzt werden. Überschreitet die gesamte Zeichnung
des Angebots dieses Volumen bzw. können bei einer Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von
mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, dann erfolgt die Annahme nach
Quoten. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktio-
när) kann vorgesehen werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots
kann weitere Bedingungen vorsehen.

cc) Erfolgt der Erwerb durch ein öffentliches Angebot bzw. eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots auf Tausch gegen Aktien eines im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG börsennotierten Unternehmens
(„Tauschaktien“), so kann ein bestimmtes Tauschverhältnis festgelegt oder auch im Wege des Auktionsver-
fahrens bestimmt werden. Dabei kann eine Barleistung als weitere den angebotenen Tausch ergänzende
Kaufpreiszahlung oder zur Abgeltung von Spitzenbeträgen erbracht werden. Bei jedem dieser Verfahren für
den Tausch dürfen der Tauschpreis bzw. die maßgeblichen Grenzwerte der Tauschpreisspanne in Form einer
oder mehrerer Tauschaktien und rechnerischer Bruchteile, einschließlich etwaiger Bar- oder Spitzenbeträge
(ohne Nebenkosten), den maßgeblichen Wert einer Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft um
nicht mehr als 20% über- oder unterschreiten.

Bei der Berechnung anzusetzen ist als Wert für jede Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
und für jede Tauschaktie jeweils das arithmetische Mittel der Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder
in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am 5., 4. und 3. Börsen-
handelstag vor dem Tag der Veröffentlichung des Tauschangebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines
solchen Angebots. Wird die Tauschaktie des Unternehmens nicht im Xetra-Handel an der Frankfurter Wert-
papierbörse gehandelt, so sind die Schlusskurse an der Börse maßgeblich, an der im Durchschnitt des
letzten abgelaufenen Kalenderjahres der höchste Handelsumsatz mit den Tauschaktien erzielt wurde. Er-
geben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Tauschangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung
zur Abgabe eines solchen Angebots nicht unerhebliche Abweichungen der maßgeblichen Kurse, so kann
das Angebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots angepasst werden. In diesem Fall wird
abgestellt auf das arithmetische Mittel der Schlussauktionspreise am 5., 4. und 3. Börsenhandelstag vor der
öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung. Das Volumen kann begrenzt werden. Überschreitet die
gesamte Zeichnung des Tauschangebots dieses Volumen bzw. können bei einer Aufforderung zur Abgabe
eines Tauschangebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden, dann
richtet sich die Annahme nach Quoten. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 100 Stück
angedienter Aktien je Aktionär) kann vorgesehen werden. Das Tauschangebot bzw. die Aufforderung zur
Abgabe eines Tauschangebots kann weitere Bedingungen festlegen.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen
erworben werden, zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesondere zu den folgenden:

aa) Sie können zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen dienen, an denen sie
bisher nicht zum Handel zugelassen sind.

bb) Sie können gegen Sachleistung veräußert werden, vor allem um sie Dritten beim Zusammenschluss mit
Unternehmen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder anderen Wirt-
schaftsgütern anzubieten. Veräußern in diesem Sinne umfasst auch die Einräumung von Wandel- oder
Bezugsrechten sowie von Erwerbsoptionen und die Überlassung von Aktien im Rahmen einer Wert-
papierleihe.

cc) Sie können gegen Barzahlung an Dritte auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein
Angebot an alle Aktionäre veräußert werden.



dd) Sie können zur Erfüllung der Wandel- oder Optionsrechte, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegeben werden, den Inhabern dieser Rechte zum Bezug angeboten werden.

ee) Sie können als Belegschaftsaktien Arbeitnehmern der Gesellschaft oder der mit der Gesellschaft im
Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zum Erwerb angeboten werden.

ff) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Haupt-
versammlungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung
durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell-
schaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden.
Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, dann ist der Vorstand ermächtigt, die Zahl der Stück-
aktien in der Satzung anzupassen.

d) Der Preis, zu dem die eigenen Aktien bei Ausnutzung der Ermächtigung gemäß Lit. c) aa an weiteren Börsen
eingeführt oder gemäß Lit. c) cc veräußert werden, darf den durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs
von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Börseneinführung bzw. der verbindlichen Verein-
barung mit dem Dritten nicht wesentlich unterschreiten (ohne Nebenkosten). Darüber hinaus darf in diesen
Fällen die Summe der veräußerten Aktien zusammen mit den Aktien, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden oder auszugeben sind, die Grenze von insgesamt 
10% des Grundkapitals nicht übersteigen, das zum Zeitpunkt der Ausgabe bzw. der Veräußerung der Aktien
vorhanden ist.

e) Die Ermächtigungen gemäß Lit. c können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemein-
sam ausgenutzt werden, die Ermächtigungen gemäß Lit. c) bb, cc, dd oder ee auch von abhängigen oder in
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der
Gesellschaft handelnden Dritten. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund
früherer Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs.1 Nr. 8 AktG erworben wurden, und – mit Ausnahme von
Lit. c) ff – von Aktien, die gemäß § 71d Satz 5 AktG erworben wurden.

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, als
diese Aktien gemäß den Ermächtigungen in Lit. c) aa, bb, cc, dd oder ee verwendet werden. Darüber hinaus
wird der Vorstand ermächtigt, bei einer Veräußerung erworbener eigener Aktien durch Angebot an die
Aktionäre den Inhabern der Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten, die von der Gesell-
schaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf die Aktien
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Wandel- oder Optionsrechts zustünde; in
diesem Umfang wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

7 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2002 und Schaffung eines neuen Genehmigten

Kapitals 2004 sowie Änderung der Satzung 

Das von der Hauptversammlung am 17. Juli 2002 beschlossene Genehmigte Kapital 2002 beträgt nach der
teilweisen Inanspruchnahme im Jahre 2003 noch 89.662.858,24 €. Damit die Gesellschaft auch in den kom-
menden Jahren mit diesem Instrument bei Bedarf ihre Eigenmittel verstärken kann, schlagen Aufsichtsrat
und Vorstand vor zu beschließen:

a) Aufhebung der Ermächtigung vom 17. Juli 2002

Die von der Hauptversammlung am 17. Juli 2002 beschlossene Ermächtigung für ein Genehmigtes Kapital
2002 gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung wird mit Wirksamwerden dieses Beschlusses durch Eintragung in das
Handelsregister aufgehoben.
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b) Ermächtigung

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
25. Mai 2009 einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 280 Millionen € durch Ausgabe von neuen auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004).

Bei Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen,
– soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen, Wandelschuldverschreibungen oder

Optionsanleihen, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben
wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres
Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde, oder

– wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben
wurden bzw. auszugeben sind.

Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

c) Satzungsänderung

§ 4 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 25. Mai 2009 einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 280 Millionen Euro durch Ausgabe von neuen
auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Geld- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2004). 

Bei Kapitalerhöhungen gegen Geldeinlagen ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, als dies erforderlich ist, um den Inhabern
von Optionsscheinen, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsanleihen, die von der Gesellschaft oder
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem
Umfang einräumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw.
nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde. Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Ermächtigung noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss
veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind. 



Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapital-
erhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte
und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“

Teilnahme an der Hauptversammlung

An der Hauptversammlung kann jeder Aktionär – persönlich oder durch einen Bevollmächtigten – teilnehmen,
der seine Aktien bis spätestens Mittwoch, den 19. Mai 2004, beim Vorstand der Gesellschaft anmeldet und für
die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen ist. Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimm-
rechten ist der am 19. Mai 2004 im Aktienregister verzeichnete Aktienbestand maßgeblich. 

Als Service bieten wir unseren Aktionären wiederum an, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können.
Diese üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Die
Stimmrechtsvertreter können schriftlich mit dem Formular, das den Aktionären zugesandt wird, oder über das
Internet (unter www.munichre.com/HV2004) bevollmächtigt werden. Weisungen, die den Stimmrechtsver-
tretern über das Internet erteilt werden, können am Hauptversammlungstag unter www.munichre.com/HV2004
noch bis zum Ende der Generaldebatte geändert werden.

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzu-
melden oder vom Aktionär anmelden zu lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung
bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich, per Telefax unter der Telefaxnummer (089) 3891-9216 oder
über das Internet unter www.munichre.com/HV2004 zu erteilen. 

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht ge-
hören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, Eintrittskarten über das Internet zu bestellen oder die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter über das Internet zu bevollmächtigen (jeweils unter www.munichre.com/HV2004).
Sie benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer und den zugehörigen Zugangscode. Diese sowie weitere Informa-
tionen zur Anmeldung, zur Erteilung von Vollmachten und zur Übertragung der Hauptversammlung im Internet
erhalten die im Aktienregister verzeichneten Aktionäre mit der Post übersandt.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Aktionären, welche die Hauptversammlung nicht persönlich besuchen können, bieten wir wieder an, mit 
ihrer Aktionärsnummer und ihrem oben erwähnten Zugangscode die gesamte Veranstaltung live im Internet
(unter www.munichre.com/HV2004) mitzuverfolgen. Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den 
Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden kann jedermann live im Internet
(www.munichre.com/HV2004) verfolgen; sie stehen auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur
Verfügung. Die gesamte Liveübertragung wird nicht aufgezeichnet.
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Adresse für Anfragen und Anträge von Aktionären 

Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
ZA/G – Aktienregister
80791 München
(Telefax: 089/3891-9216)

oder per E-Mail an

shareholder@munichre.com 

Das ist auch die Adresse, an die Anträge und etwaige Wahlvorschläge von Aktionären übersandt werden
müssen; anderweitig adressierte Anträge oder Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden. Wir
werden etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis zum 11. Mai 2004, 24.00 Uhr bei uns eingehen, 
im Internet unter www.munichre.com/HV2004 zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlichen. 

München, den 16. April 2004

Der Vorstand  



Zur Hauptversammlung am 26. Mai 2004

Bericht des Vorstands zu den unter Ziffer 6 und 7 der Tagesordnung genannten Bezugsrechtsausschlüssen 

(§ 186 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit den §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 203 Abs. 2 Satz 2 AktG)

1) Zu Ziffer 6 der Tagesordnung

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Hauptversammlungen zum Aktienrückkauf und zur anschließenden
Veräußerung erworbener eigener Aktien ermächtigende Beschlüsse gefasst, deren letzter bis zum 11. Dezem-
ber 2004 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung im laufenden Geschäftsjahr soll mit dem Ihnen
vorliegenden Beschlussvorschlag die derzeit bestehende Ermächtigung ersetzt werden, die von der Haupt-
versammlung am 11. Juni 2003 beschlossen wurde. Der neue Beschlussvorschlag entspricht – von einigen
kleinen Änderungen abgesehen – der bisherigen Ermächtigung.

Die Gesellschaft soll die Möglichkeit erhalten, selbst oder über abhängige oder in Mehrheitsbesitz der
Gesellschaft stehende Unternehmen oder über für ihre oder deren Rechnung handelnde Dritte eigene
Aktien im Umfang von bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben.

Dabei soll die Gesellschaft neben einem Erwerb über die Börse eigene Aktien auch durch ein öffentliches
Kaufangebot, das an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtet wird, oder durch die öffentliche Aufforderung
zur Abgabe eines solchen Angebots erwerben können. Die Gesellschaft soll zudem anstelle einer Barleis-
tung im Tauschweg andere börsenzugelassene Aktien als Gegenleistung anbieten können, was für die
Aktionäre eine attraktive Variante zum öffentlichen Kaufangebot darstellen kann. Der Gesellschaft verschafft
es zusätzliche Handlungsoptionen, die auch im Interesse der Aktionäre optimale Struktur für einen Aktien-
rückerwerb zu finden. Dabei ist ein bestimmtes Tauschverhältnis festzulegen. Eine Barleistung kann als wei-
tere den angebotenen Tausch ergänzende Kaufpreiszahlung oder zur Abgeltung von Spitzenbeträgen
erbracht werden.

Die eigenen Aktien, welche die Gesellschaft erwirbt, können über die Börse oder durch ein öffentliches
Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit dieser Möglichkeit wird dem gesetzlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz Rechnung getragen (§ 53a AktG). 

Darüber hinaus kann die Gesellschaft unter Beschränkungen des Bezugsrechts der Aktionäre eigene Aktien
auch in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG beispielsweise an institutionelle Anleger ver-
äußern oder zur Einführung der Aktie an ausländischen Börsen verwenden. Das liegt im Interesse der Gesell-
schaft und versetzt sie in die Lage, auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel zu reagieren. Dabei
dürfen die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich
unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei bemühen – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegeben-
heiten –, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. Er wird von der
auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützten Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung
eigener Aktien nur in der Weise Gebrauch machen, dass – unter Einbeziehung bereits bestehender Ermäch-
tigungen zur Ausgabe von Aktien unter Bezugsrechtsauschluss, etwa aus genehmigtem Kapital oder aufgrund
einer Begebung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen – die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorge-
sehene Grenze von insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschritten wird. 

In der Ermächtigung wird der Münchener Rück ferner die Möglichkeit gegeben, eigene Aktien zur Verfügung
zu haben, die sie als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unter-
nehmen oder Beteiligungen daran anbieten kann. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der
Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächti-
gung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um Gelegenheiten zum Erwerb
von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vor-
geschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der
Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Er wird sich in der
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Regel, wenn er den Wert der als Gegenleistung hingegebenen Aktien bemisst, am Börsenkurs der
Münchener-Rück-Aktie orientieren. Dabei ist eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs nicht vor-
gesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsen-
kurses infrage zu stellen. 

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten gegen Bar-
wie auch gegen Sachleistung auszugeben. Zur Bedienung der daraus resultierenden Rechte auf den Bezug
von Aktien der Gesellschaft kann es bisweilen zweckmäßig sein, anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder
teilweise eigene Aktien einzusetzen. Auch das sieht die Ermächtigung daher vor. Das Bezugsrecht der
Aktionäre wird insoweit ausgeschlossen.

Schließlich schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung
eigener Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Schuldverschreibungen mit
Options- oder Wandlungsrechten teilweise auszuschließen. Auf diese Weise kann anstelle einer Ermäßigung
des Options- bzw. Wandlungspreises den Inhabern von Options- bzw. Wandlungsrechten ein Bezugsrecht
als Verwässerungsschutz gewährt werden. 

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft
oder mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben.

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur bei den Aktien Gebrauch gemacht werden,
die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben werden. Die Ermächtigung erfasst vielmehr auch
Aktien, die aufgrund von Ermächtigungsbeschlüssen früherer Hauptversammlungen nach § 71 Abs.1 Nr. 8
AktG sowie nach § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese
eigenen Aktien in gleicher Weise verwenden zu können wie die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses
erworbenen.

Die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses und früherer Ermächtigungsbeschlüsse erworbenen eige-
nen Aktien sollen von der Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen
werden können. Für Aktien, die nach § 71d Satz 5 AktG erworben werden, soll diese Ermächtigung nicht
gelten. Die Hauptversammlung kann gemäß Ziffer 3 in § 237 Absatz 3 AktG, die durch das TransPuG vom
19. Juli 2002 neu eingeführt wurde, die Einziehung von Stückaktien beschließen, ohne dass damit eine
Herabsetzung des Grundkapitals erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht diese Alternative
neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung vor. Durch eine Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalher-
absetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital. Der
Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die Anzahl der Stückaktien, die sich durch die Einziehung ver-
ringert, in der Satzung anzupassen.

Der Vorstand wird der nächsten Hauptversammlung über eine Ausnutzung der Ermächtigung berichten.

2) Zu Ziffer 7 der Tagesordnung

Der Hauptversammlung wird ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2004) von insgesamt bis
zu 280 Millionen € vorgeschlagen. Es soll das bis 17. Juli 2007 befristete Genehmigte Kapital 2002 von 
89662858,24 € ersetzen, das nach der Kapitalerhöhung vom November vergangenen Jahres noch verblieben
ist. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2004 durch Barkapitalerhöhungen haben die Aktionäre
grundsätzlich ein Bezugsrecht.



Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen aus-
schließen können, wenn die Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag ausgegeben werden,
der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei bemühen – unter Berück-
sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten –, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig
wie möglich zu bemessen. Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, auch sehr kurzfristig
einen eventuellen Kapitalbedarf zu decken, um Marktchancen in verschiedenen Geschäftsfeldern schnell
und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine
Platzierung nahe am Börsenkurs, d. h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Eine solche
Kapitalerhöhung darf 10% des Grundkapitals nicht übersteigen, das zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Ermächtigung und auch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung besteht. Auf die maximal 10% des Grundkapitals,
die dieser Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die im Zeitraum dieser Ermächtigung
zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. einer Wandlungs-
pflicht in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben wurden bzw. auszugeben sind. Ferner ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie
im Zeitraum dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 in Verbindung mit 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. 

Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz
Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Auf-
rechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben.

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, um den
Inhabern oder Gläubigern von Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu geben, wenn die
Bedingungen der jeweiligen Schuldverschreibung das bestimmen. Solche Schuldverschreibungen haben zur
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt einen Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den Inhabern oder
Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann,
wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldver-
schreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der
Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren Platzierung der Schuldver-
schreibungen und damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.

Das Bezugsrecht soll außerdem für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die Abwick-
lung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. Solche
Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Darstellung eines praktikablen
Bezugsverhältnisses ergeben. Ihr Wert je Aktionär ist in der Regel gering, der Aufwand für die Emission
ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der
leichteren Durchführung einer Emission.

Das Bezugsrecht soll zudem bei Sachkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden können. Wir wollen auch
weiterhin Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen oder mit einem solchen Vorhaben im Zusam-
menhang stehende Wirtschaftsgüter erwerben können, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und
unsere Ertragskraft und den Unternehmenswert zu steigern. Dabei zeigt sich, dass bei solchen Vorhaben
immer größere Einheiten betroffen sind. Vielfach müssen hier sehr hohe Gegenleistungen gezahlt werden.
Sie sollen oder können – auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzstruktur – oft nicht mehr in
Geld erbracht werden. Häufig bestehen überdies die Verkäufer darauf, als Gegenleistung Aktien zu erwer-
ben, da das für sie günstiger sein kann. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung ein-
zusetzen, gibt der Gesellschaft damit den notwendigen Spielraum, solche Akquisitionsgelegenheiten schnell
und flexibel auszunutzen, und versetzt sie in die Lage, selbst größere Einheiten gegen Überlassung von
Aktien zu erwerben. Auch bei Wirtschaftsgütern sollte es möglich sein, sie unter Umständen gegen Aktien
zu erwerben. Für beides muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Da eine
solche Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann sie in der Regel nicht von der nur einmal jährlich statt-
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findenden Hauptversammlung beschlossen werden. Es bedarf eines genehmigten Kapitals, auf das der Vor-
stand – mit Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. Dafür wollen wir auch das vor-
geschlagene genehmigte Kapital verwenden können. Die Höhe des neuen genehmigten Kapitals soll dabei
sicherstellen, dass auch größere Akquisitionen, sei es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien, finanziert
werden können. 

München, den 16. April 2004

Der Vorstand

Angaben gemäß § 128 Abs. 2 Sätze 6 bis 8 AktG

Ein Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört dem Aufsichtsrat des folgenden
Kreditinstituts an: 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Kreditinstitute, die an der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine nach § 21 WpHG meldepflichtige
Beteiligung halten:

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München
Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main

Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren letzte
Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München
Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA, Frankfurt am Main
Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main
UBS Investmentbank AG, Frankfurt am Main



Zu Ziffer 5 der Tagesordnung

Wahlen zum Aufsichtsrat

Zum Vorschlag des Aufsichtsrats, folgende Herren als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

Ulrich Hartmann, Düsseldorf
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 7.8.1938
Geburtsort: Berlin
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung

– Jurastudium an den Universitäten München, Berlin und Bonn
– Assessorexamen

Beruflicher Werdegang

1967–1971 Wirtschaftsprüfungstätigkeit bei der Treuarbeit AG, Düsseldorf
1971–1972 Vorstandsassistent Deutsche Leasing AG, Frankfurt am Main
1973–1975 Justitiar VEBA Kraftwerke Ruhr AG
1975–1980 Leiter Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit VEBA AG, Düsseldorf
1980–1985 Vorstandsmitglied Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, Hamburg, 

zuständig für Finanz- und Rechnungswesen, Recht und Steuern
1985–1989 Vorstandsmitglied PreussenElektra AG, Hannover, 

zuständig für Finanz- und Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Steuern
1989–1993 Vorstandsmitglied VEBA AG, Düsseldorf
23.4.1993–30.4.2003 Vorsitzender des Vorstands der VEBA AG (seit 16.6.2000: E.ON AG)
Seit 30.4.2003 Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– Deutsche Bank AG
– Deutsche Lufthansa AG
– E.ON AG (Vorsitz)
– Hochtief AG
– IKB Deutsche Industriebank AG (Vorsitz)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Henkel KGaA
– ARCELOR, Luxemburg
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Prof. Dr. rer. nat. Henning Kagermann, Hockenheim
Vorstandssprecher der SAP AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 12.7.1947
Geburtsort: Braunschweig
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Ausbildung

– Physikstudium an den Universitäten Braunschweig und München
– Promotion zum Dr. rer. nat.
– Habilitation in theoretischer Physik

Beruflicher Werdegang

1980–1982 Privatdozent an der Universität Braunschweig
1985 Ernennung zum außerplanmäßigen Professor
1982–1991 Entwicklungsleitung Kostenrechnungssysteme bei SAP AG
1991–1998 Mitglied des Vorstands der SAP AG
Seit 1998 Vorstandssprecher der SAP AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– DaimlerChrysler Services AG
– Deutsche Bank AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

—
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Wolfgang Mayrhuber, Hamburg
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 22.3.1947
Geburtsort: Waizenkirchen (Österreich)
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Ausbildung

– Ing.-Studium Maschinenbau HTL an der FH Steyr
– MIT Boston, Executive Management Sloan

Beruflicher Werdegang

1970–1992 diverse Positionen bis zum Generalbevollmächtigten Technik Deutsche Lufthansa AG
1992–1994 Leiter Sanierungs-, Restruktions- und Privatisierungsteam
1994–2000 Vorstandsvorsitzender Lufthansa Technik AG 
2001–2003 Vorstandsvorsitzender Passage Airlines LH 
2002–2003 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG
Seit 18.6.2003 Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– Eurowings Luftverkehrs AG
– Thomas Cook AG
– LSG Lufthansa Service Holding AG*
– Lufthansa Cargo AG*
– Lufthansa CityLine GmbH* (Vorsitz)
– Lufthansa Technik AG*

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Heico Corporation, Miami

* Konzernmandat im Sinne des § 18 AktG



Prof. Karel Van Miert, Beersel
Professor an der Universität Nyenrode

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 17.1.1942
Geburtsort: Oud-Turnhout (Belgien)
Familienstand: verheiratet, 1 Kind

Ausbildung

– Hochschulabschluss an der Universität Gent in Diplomatic Sciences

Beruflicher Werdegang

1968–1970 National Scientific Research Fund, im Stab von Sicco Mansholt
1971–1973 Dozent für Internationales Recht an der Vrije Universiteit Brüssel
1973–1975 Referent bei Henri Simonet, Vizepräsident der Europäischen Kommission
1976 International Secretary der Belgischen Sozialistischen Partei (BSP/PSB)
1977 Büroleiter von Willy Claes, belgischer Wirtschaftsminister
1978–1994 Dozent für Europäische Institutionen an der Vrije Universiteit Brüssel
1978–1980 stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Sozialistischen Parteien auf EU-Ebene
1978–1985 Mitglied des EU-Parlaments
1978–1988 Vorsitzender der Sozialistischen Partei
1985–1988 Mitglied des belgischen Abgeordnetenhauses
1986–1992 Vizepräsident der Sozialistischen Internationale
1989–1992 Mitglied der EU-Kommission, zuständig für Verkehr, Kreditpolitik, Investitionsförderung sowie

Verbraucherangelegenheiten
Ab Juli 1992 außerdem zuständig für Umwelt
1993–1994 Mitglied der EU-Kommission, zuständig für Wettbewerbspolitik, Personal- und 

Verwaltungsangelegenheiten, Übersetzungswesen und EDV
1994–1999 erneuertes Mandat für die EU-Kommission, nunmehr in Zuständigkeit für Wettbewerbspolitik,

Personalangelegenheiten Verwaltung
2000–2003 Präsident der Universiteit Nyenrode
Seit 2000 Professor an der Universiteit Nyenrode

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– RWE AG
– Fraport AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Agfa-Gevaert NV, Mortsel
– Anglo American plc, London
– De Persgroep, Asse
– DHV Holding BV, Amersfoort
– Royal Philips Electronics NV, Amsterdam
– Solvay S.A., Brüssel
– Wolters Kluwer NV, Amsterdam
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Dr. jur. Dr.-Ing. E. h. Heinrich v. Pierer, Erlangen
Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 26.1.1941
Geburtsort: Erlangen
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Ausbildung

– Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft 
an der Universität Erlangen-Nürnberg

– Promotion zum Dr. jur., Dipl.-Volkswirt

Beruflicher Werdegang

1965–1969 wissenschaftlicher Mitarbeiter, später wissenschaftlicher Assistent, 
Juristische Fakultät Universität Erlangen-Nürnberg

1969 Eintritt in die Siemens AG, Zentralbereich Finanzen, Rechtsabteilung
1977–1987 verschiedene kaufmännische Aufgaben bei der Kraftwerk Union AG im Vertrieb 

sowie im Werk Mülheim und in den Zentralabteilungen
1988–1989 kaufmännische Leitung des Unternehmensbereichs Energieerzeugung (KWU)
1989–1990 Mitglied des Vorstands der Siemens AG

Vorsitzender des Bereichsvorstands Energieerzeugung (KWU)
1990–1991 Mitglied des Zentralvorstands der Siemens AG
1991–1992 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG
Seit 1992 Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– Bayer AG
– Hochtief AG
– Volkswagen AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Siemens AG Österreich, Wien* (Vorsitz)

* Konzernmandat im Sinne des § 18 AktG



Dr. e. h. Dipl.-Ing. Bernd Pischetsrieder, Groß Schwülper
Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 15.2.1948
Geburtsort: München
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung

– Studium der Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen Universität München
– Diplom-Ingenieur

Beruflicher Werdegang

1973–1982 diverse Funktionen der Fertigungsvorbereitung BMW München und Dingolfing 
1982–1985 Direktor für Produktion, Entwicklung, Einkauf und Logistik bei BMW South Africa in Pretoria
1985–1987 Leiter der Qualitätssicherung der BMW AG
1987–1990 Leiter der Technischen Planung der BMW AG
1990–1991 stellvertretendes Mitglied des Vorstands der BMW AG für den Bereich Fertigung
1991–1993 ordentliches Mitglied des Vorstands der BMW AG
1993–1999 Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
2000–2002 Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG
Seit 17.4.2002 Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– Dresdner Bank AG
– Metro AG
– Audi AG* (Vorsitz)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Tetra-Laval Group, Pully
– Scania AB, Södertälje* (Vorsitz)
– SEAT, S.A., Barcelona*
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Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler, Ottobrunn
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 12.10.1940
Geburtsort: Madrid (Spanien)
Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Ausbildung

– Studium der Rechte an den Universitäten München und Würzburg
– Promotion zum Dr. jur.
– Bankausbildung bei der Bayerischen Vereinsbank

Beruflicher Werdegang

15.11.1968 Eintritt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
Schwerpunkte: Beteiligungen und Grundbesitz

1981–1993 Mitglied des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 
Schwerpunkte: Finanz und Kreditrückversicherung

1993–2003 Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Seit 2.1.2004 Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
– Deutsche Telekom AG
– Metro AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Aventis S.A., Schiltigheim



Dr. jur. Dr. h.c. Albrecht Schmidt, Grasbrunn
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 13.3.1938
Geburtsort: Leipzig
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung

– Studium der Rechtswissenschaften an der Universität München
– Promotion zum Dr. jur.
– Assessorexamen

Beruflicher Werdegang

1967–1973 Angestellter der Bayerischen Vereinsbank
1973–1979 Mitglied des Vorstands der Vereinsbank in Nürnberg
1979–1990 Mitglied des Vorstands der Bayerischen Vereinsbank
1990–1998 Sprecher des Vorstands der Bayerischen Vereinsbank
1998–2003 Sprecher des Vorstands der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG
Seit 2003 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

– Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (Vorsitz)
– Siemens AG

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

– Thyssen’sche Handelsgesellschaft m.b.H.
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Dr. phil. Ron Sommer, Köln
Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Telekom AG

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 29.7.1949
Geburtsort: Haifa (Israel)
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung

– Studium der Mathematik an der Universität Wien
– Promotion zum Dr. phil.

Beruflicher Werdegang

1974–1980 Führungsaufgaben beim Nixdorf-Konzern mit Stationen in New York, Paderborn und Paris
1980–1986 Geschäftsführer Sony Deutschland
1986–1990 Vorsitzender der Geschäftsführung Sony Deutschland
1990–1993 President and Chief Operating Officer Sony Corporation of America
1993–1995 President and Chief Operating Officer Sony Europe
1995–2002 Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Telekom AG

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

—

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

—



Zum Vorschlag des Aufsichtsrats, für die oben genannten Herren folgende Herren als Ersatzmitglieder zu

wählen:

Dr. jur. Wolf Otto Bauer, München
Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 29.11.1939
Geburtsort: Heidenheim/Brenz
Familienstand: ledig

Ausbildung

– Studium der Rechte an den Universitäten München und Berlin
– Promotion zum Dr. jur.

Beruflicher Werdegang

1968 Eintritt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Schwerpunkt: Sachversicherung

1988–1990 stellvertretendes Mitglied des Vorstands 
Schwerpunkt: Sachversicherung

1990–2002 ordentliches Mitglied des Vorstands
Schwerpunkte: Sachversicherung Feuer, alternative Märkte, Financial Reinsurance, 
Retrozession, Corporate Underwriting/Global Clients

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

—

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

—
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Dr. jur. Hans-Wilmar von Stockhausen, München
Ehemaliges Mitglied des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Persönliche Daten

Geburtsdatum: 6.8.1939
Geburtsort: Innsbruck (Österreich)
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung

– Studium der Rechte an der Universität Wien
– Promotion zum Dr. jur.
– Studium am INSEAD Institut Européen d’Administration des Affaires in Fontainebleau mit MBA-Abschluss

Beruflicher Werdegang

1964 Eintritt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Schwerpunkte: VVZ (Verschiedene Versicherungszweige), ANT (Afrika, Naher Osten, Türkei)

1988–1990 stellvertretendes Mitglied des Vorstands
Schwerpunkte: ANT  (Afrika, Naher Osten, Türkei) und Europa (Belgien und Luxemburg)

1990–2002 ordentliches Mitglied des Vorstands
Schwerpunkte: Sachversicherung/Verschiedene Versicherungszweige, Frankreich, Belgien,
Luxemburg, Österreich, Schweiz, Italien, 
Malta, Griechenland, Zypern, Mittel-/Osteuropa, Türkei/Turkstaaten, Europa 1, 
Europa 2 und Lateinamerika

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

—

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

—



Aktionärsservice

Bei Fragen zur Hauptversammlung nutzen Sie 
bitte unsere Aktionärshotline:
Telefon: (01802) 226210
E-Mail: shareholder@munichre.com
Weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.munichre.com/HV2004.
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